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Vorwort

„Tut mir leid, aber Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen“, sagte Mr. Prosser […] „diese Umgehungsstraße muss gebaut werden, und sie wird gebaut!“

„Ich höre zum ersten Mal davon“, sagte Arthur. „Warum muss sie denn gebaut werden?“ […]

„Was soll das heißen, warum muss sie denn gebaut werden?“ fragte er. „Es ist eine Umgehungsstraße. Und Umgehungsstraßen baut man eben.“ […]

Mr. Prosser sagte: „Sie hatten ja durchaus das Recht, zu geeigneter Zeit Vorschläge und Proteste zu äußern.“

„Zu geeigneter Zeit?“, schimpfte Arthur. „Zu geeigneter Zeit? Zum ersten Mal habe ich was davon gehört, als gestern ein Arbeiter bei mir aufkreuzte […]“

„Aber Mr. Dent, die Pläne lagen die letzten neun Monate im Planungsbüro aus.“

„O ja. Als ich davon hörte, bin ich gestern Nachmittag gleich rübergegangen, um sie mir anzusehen. Man hatte sich nicht gerade viel Mühe gemacht die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ich meine, dass man’s jemandem gesagt hätte oder so.“

„Aber die Pläne lagen aus…“

„Lagen aus? Ich musste schließlich erst in den Keller runter…“

„Da werden sie immer ausgehängt.“

„Mit einer Taschenlampe.“
„Tja, das Licht war wohl kaputt.“

„Die Treppe auch.“

„Aber die Bekanntmachung haben Sie doch gefunden, oder?“

„Jaja“, sagte Arthur, „ja, das habe ich. Ganz zuunterst in einem verschlossenen Aktenschrank in einem unbenutzten Klo, an dessen Tür stand Vorsicht! Bissiger Leopard!“

Soweit die Satire. Doch wie sieht die Realität der Bürgerbeteiligung aus? Wie viel Mitspracherecht haben die Bürger? Und welche Formen der Bürgerbeteiligung gibt es   überhaupt?

Um diese Fragen soll es in der folgenden Facharbeit zunächst theoretisch gehen. Danach sollen die Mitwirkungsmöglichkeiten und Mitspracherechte der Bürgerinnen und Bürger am konkreten Beispiel des Konfliktes um den Bau der L 821n in Bergkamen dargestellt werden.

Bergkamen, im März 2006
                                                 Lina Jenny Ostendorff

1
Einleitung: Demokratie braucht Bürgerbeteiligung

Demokratie ist die Herrschaft „of the people, by the people, and for the people”
 war schon Abraham Lincolns (1809-1865) berühmte Formel. Doch die Interessen der Bürger werden durch politisches Handeln unterschiedlich berührt. Bei jeder politischen Entscheidung gibt es Gewinner und Verlierer. Die vom Verkehr einer viel befahrenen Durchgangsstraße geplagten Dorfbewohner betrachten den Bau einer Umgehungsstraße z.B. als berechtigte Forderung; Umwelt- und Naturschützer sowie die dort wirtschaftenden Bauern dagegen sehen die Nachteile einer solchen Straße durch die Zerschneidung der Landschaft und die weitere Zerstörung von Naturräumen. Deshalb dürfen Politik und Verwaltung nicht allein entscheiden, was für die Zukunft der Betroffenen das Richtige ist. Bürgerbeteiligung ist nötig, um einen Interessensausgleich aller Gruppen zu finden. Wichtige Planungsvorhaben können nur erfolgreich betrieben werden, wenn es frühzeitig und umfassend einen Konsens zwischen den Beteiligten gibt. Ohne diesen Konsens besteht die große Gefahr, dass die Planungen später auf dem Rechtsweg stecken bleiben. „Zumindest also aus Gründen der Akzeptanz sei frühzeitige und intensive Beteiligung unverzichtbar“.

Dabei ist das Handeln meist lokal und somit in der Kommunalpolitik verankert. Das Problem ist jedoch oft, dass „lokale Betroffenheit auf kommunale Nichtzuständigkeit trifft“,
 denn die lokale Politik unterliegt nationalen Rahmenbedingungen oder sogar Vorgaben der Europäischen Union. Dieses hat jedoch „zur Folge, dass kommunale Bürgerbeteiligung gegenwärtig eher einem steinigen Acker als einem fruchtbaren Feld gleicht“.

2
Bürgerbeteiligung im Planungsprozess
2.1 Entwicklung der Bürgerbeteiligung

Im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte sich in Deutschland in mehreren Stufen und mit mehreren Rückschlägen die repräsentative Demokratie. Das Bürgerbeteiligungsverfahren repräsentative Demokratie ist ein Kompromiss: Bürger entscheiden nicht selber über politische Fragen, können aber für einen bestimmten Zeitraum Politiker und Parteien ihrer Wahl in die Lage versetzen, Politik mitzugestalten. 

„Nach 1949 etablierte sich die repräsentative Demokratie in der Bundesrepublik. Gleichzeitig waren die Mütter und Väter des Grundgesetzes sehr kritisch gegenüber direkt-demokratischem Einfluss der Bürgerinnen und Bürger. Hier spielten die Erfahrungen der Nazi-Zeit eine Rolle. Nach den Gründerjahren der Bundesrepublik zeigte sich jedoch, dass die repräsentative Parteien-Demokratie allein nicht ausreicht, um die Menschen in den politischen Prozess einzubinden. So wird das Bundesbaugesetz von 1960 als Ausgangspunkt einer Phase betrachtet, in der bis in die späten 1970er Jahre auf unterschiedlichen Ebenen Bürgerbeteiligungsverfahren als Ergänzung des repräsentativen politischen Systems entwickelt wurden“.

In den 1980er Jahren „verstummte die Debatte. Nun taucht das Thema in neuer Umgebung wieder auf: es ist die Rede von Staats- und Politikverdrossenheit und den Leistungsgrenzen des Staates. Bürgerbeteiligung ist somit weder ein ‚alter Hut’ noch eine ‚neue Aufgabe’. Sie ist vielmehr ein Grundsatzproblem“.

Die Entwicklung der Bürgerbeteiligung lässt sich in drei Phasen einteilen:

Die Vorphase: Hier bedeutet Bürgerbeteiligung „die Hinzuziehung derjenigen, deren materielle Rechte und unmittelbaren Belange betroffen sind“.
 Dazu zählen z.B. Eigentümer der von öffentlicher Planung betroffenen Grundstücke. Sie erhalten Einsicht in die Akten, können Einwände vorbringen und gegebenenfalls klagen.

Die erste Generation der Bürgerbeteiligung: Mit Beginn dieser Phase kann man eigentlich erst von Bürgerbeteiligung reden, denn hier wurde die Betroffenenbeteiligung zur Jedermann- bzw. Popularbeteiligung. Diese Phase beginnt mit dem Bundesbaugesetz von 1960. Darin heißt es heute u.a.: „ Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben“.
 

Die zweite Generation der Bürgerbeteiligung: Diese Phase, die etwa Mitte der 70er Jahre entstand, geht über die gesetzlichen Mindestanforderungen und somit über Anhörung und Information hinaus. „Aktivierung“ ist das Ziel. So sollen auch „artikulationsschwache“ Gruppen angesprochen und dazu gebracht werden, an Erörterungen teilzunehmen. Diese Strategie, bei der die Planer Beratungsstellen vor Ort einrichten, nennt man „aufsuchende Beteiligung“.

Die erste Phase der Bürgerbeteiligung wird von der zweiten nicht vollständig abgelöst sondern zum Teil überlagert. Auch heute noch gibt es in großen Teilen eine reine „Angebotsbeteiligung“.

2.2 Methoden der Bürgerbeteiligung

Es gibt eine Vielzahl an Methoden der Bürgerbeteiligung. Alle hier darzustellen wäre zu umfangreich. Deshalb werden nur einige gesetzlich definierte Beteiligungsinstrumente genannt. Darüber hinaus gibt es die informellen Formen, wie z.B. Planungszelle und Zukunftswerkstatt, bei denen es im freien Ermessen der jeweiligen Entscheidungsträger liegt, ob sie als Beteiligungsinstrument zum Einsatz kommen.

2.2.1 Öffentliche Auslegung

„Bei Planungs- und Entwicklungsvorhaben müssen Planungsentwürfe […] sowie Anträge und Unterlagen zu bestimmten größeren, genehmigungspflichtigen Projektvorhaben […] für die Dauer einer festgelegten Auslegungspflicht nach ortsüblicher Bekanntmachung ausgelegt werden. Bürgerinnen und Bürger können diese Unterlagen einsehen sowie Bedenken und Anregungen äußern“.
 Der Ablauf der Auslegungen ist in verschiedenen Gesetzen festgelegt, wie z.B. dem Baugesetzbuch und dem Gesetz zur Prüfung der Umweltverträglichkeit.
Die Auslegungsfrist kann zwischen zwei Wochen und zwei Monaten betragen. Meistens wird jedoch ein Monat als Zeitraum gewählt. Der Ort der Auslegung ist in der Regel ein Verwaltungsgebäude, Rathaus o.ä., da die Auslegung öffentlich erfolgt. „Wer die Bürgerinnen und Bürger mit der Auslegung wirklich erreichen will, wird zusätzlich Räume auswählen, die häufig und ohne Hemmschwelle aufgesucht werden und die längere Öffnungszeiten haben (z.B. Post, Banken)“.
 Dieses wird allerdings nur selten angewandt. Damit die ausgelegten Informationen für die Bürger auch verständlich sind, werden meist vereinfachte Darstellungen, ergänzende Informationen, Modelle, Fotomontagen etc. verwendet. Für weitere Auskünfte bei Unklarheiten sollten Fachleute zur Verfügung stehen.

Die Auslegung hat einen sehr großen Stellenwert. Sie war „ein erster Schritt zur Beteiligung, der die staatlichen und kommunalen Dienststellen zwang, behördeninterne Entscheidungsprozesse für Außenstehende zugänglich zu machen“.
 Das Problem ist allerdings, dass die Öffnung erst zu einem späten Zeitpunkt im Verfahren, wenn die Planungen noch nicht beschlossen, aber weitgehend abgeschlossen sind, kommt. Außerdem besteht kaum die Möglichkeit zum Dialog, da Anregungen und Bedenken mitgeteilt und nach Prüfung beschieden werden. Die Auslegung entspricht einer „untersten Grenze“ und den gesetzlichen Mindestanforderungen. Durch sie wird die „klammheimliche Planung“ verhindert. „Bürgerbeteiligung selbst bedarf weiterer Schritte“.

2.2.2 Anhörung und Erörterung

In den Gemeindeordnungen der Länder und in anderen Gesetzen, z.B. §3 Baugesetzbuch, heißt es, dass bei bestimmten Planungs- und Entwicklungsvorhaben die Bürger über das Vorhaben unterrichtet werden müssen. Außerdem muss eine Anhörung von Anregungen und Bedenken, die erörtert werden sollen, stattfinden. Anhörung und Erörterung sind meist zeitlich und sachlich mit der öffentlichen Auslegung von Plänen verbunden. Sie sollten in einem möglichst frühen Planungsstadium stattfinden. Ort und Zeitpunkt sind so zu wählen, dass möglichst viele Bürger an den Veranstaltungen teilnehmen können. „Die Anhörung bzw. Erörterung ermöglicht den Bürgern, ihre eigenen Positionen und Interessen zu erläutern und diese mit den Entscheidungs- und Projektträgern zu erörtern, bevor die endgültige Entscheidung von offizieller Seite gefallen ist“.
 Auch die Planer haben Vorteile durch diese Form der Beteiligung, da sie von Problemen und möglichen Widerständen erfahren oder sogar in ihrem Vorgehen unterstützt werden. „Damit die Anhörung bzw. Erörterung sinnvoll durchgeführt werden kann, ist eine sehr gute Vorabinformation notwendig: Hintergründe, Auswirkungen und Handlungsspielräume (anhand von Alternativen) müssen - in auch für Laien gut lesbaren Plänen und verständlichen Texten - eingängig erläutert werden“.

In der Praxis werden viele Anhörungen bzw. Erörterungen jedoch zu spät angesetzt, das Vorhaben schlecht präsentiert und keine Alternativen vorgestellt. So ist das Verfahren für beide Seiten frustrierend. 

2.2.3 Petition und Bürgerantrag

Um die zuständigen Organe einer Gemeinde zu zwingen, bestimmte Angelegenheiten zu behandeln, können die Bürger eine Petition oder einen Bürgerantrag stellen. Während dem Bürgerantrag eine bestimmte Anzahl von Unterschriften zugrunde liegen und bestimmte formale Anforderungen erfüllt sein müssen, kann eine Petition sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen ohne formale Bedingungen eingereicht werden. Bei einem Bürgerantrag berät das zuständige Gemeindeorgan über das Anliegen, während bei einer Petition lediglich eine Stellungnahme erforderlich ist. Regelungen über Bürgeranträge und Petitionen finden sich in den meisten Gemeindeordnungen der Länder (z.B. Gemeindeordnung von Nordrhein-Westfalen, §25). Ihre Aufgabe erfüllen Petitionen und Bürgeranträge nur, wenn sich die Gemeindeorgane auch inhaltlich ernsthaft mit dem Anliegen auseinandersetzen. Den Bürgern sollte gezeigt werden, dass ihr Anliegen nicht bloß eine Nebensache ist. Je breiter die Zustimmung der Öffentlichkeit für den Bürgerantrag, desto eher besteht die Verpflichtung des Gemeinderates, über die formale Behandlung hinaus Stellung zu beziehen. Das heißt die Antragsteller müssen möglichst gezielte Presse- und Medienarbeit betreiben.

Zum Stellenwert ist zu sagen, dass die Bürger durch die Petition bzw. den Bürgerantrag zwar die Möglichkeit haben, sich gegenüber politischen Gremien Gehör zu verschaffen, aber diese Anträge meist auf Grund des Unterschriftenquorums verhindert werden.

2.2.4 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

„Die Bürger können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie an Stelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerentscheid)“ (§26, Abschnitt 1, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen). „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide ermöglichen eine direkt-demokratische Willensbildung: Unabhängig von den gewählten politischen Organen können Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen zu wichtigen Planungs- und Entwicklungsfragen herbeiführen“.

Durch das Bürgerbegehren erhalten die Bürger das Recht, Entscheidungs- und Gesetzesvorlagen einzubringen, die die zuständigen politischen Organe behandeln müssen, während sie bei einem Bürgerentscheid sogar abstimmen dürfen. Bei einem Bürgerentscheid kann über die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden. Sie wird durch die Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet, wenn diese mindestens 20% der Stimmberechtigten beträgt.

Beim Bürgerbegehren muss ein bestimmter Prozentsatz der Bürger in der Gemeinde unterzeichnet haben. Dieser richtet sich in Nordrhein-Westfalen nach der Größe der Gemeinde. Je größer die Gemeinde, desto geringer der Prozentsatz. Er reicht von 10% bei bis zu 10.000 Einwohnern bis 3% bei über 500.000 Einwohnern und ist in der Gemeindeordnung festgelegt. „Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sollten so ausgestaltet sein, dass uninteressante Kleinigkeiten oder Partikularinteressen scheitern, aber eine Abstimmung über wichtige Bürgeranliegen gewährleistet bleibt“.

Da die juristischen „Hürden“ hoch sind, kommen nur wenige Bürgerbegehren und         -entscheide zustande.

Obwohl Bürgerbegehren und Bürgerentscheide eher Entscheidungs- als Mitwirkungsverfahren sind, sind sie „das weitest gehende Verfahren der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene, da Bürgerinnen und Bürger hiermit über Planungs- und Entwicklungsvorhaben unmittelbar entscheiden können“.

Doch da viele Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft nach kontinuierlicher Begleitung und Mitwirkung der Bürger verlangen, „können Bürgerbegehren und Bürgerentscheide nur ein Mittel der Beteiligung unter vielen anderen sein“.


3 Der Konflikt um den Bau der L 821n

3.1 Geschichtliche Entwicklung 

3.1.1 Überörtliche Planung

Die L 821 ist seit Jahrzehnten geplant. Schon in den 1920er Jahren entstanden die ersten Zeichnungen. Nach der Stadtgründung vor 40 Jahren befasste sich der Bergkamener Rat erstmalig mit der L 821, die damals noch von Holzwickede nach Werne führen sollte. Dabei sollte sie in Bergkamen-Heil die Lippe überqueren. Dieser Plan wurde allerdings Ende der 80er Jahre vom damaligen Umweltminister Klaus Matthiesen abgelehnt, da das Brückenbauwerk das sensible Gebiet der Lippeaue zerstört hätte.

3.1.2 Planung in Bergkamen

Von der ursprünglichen Straßenplanung blieb dann nur ein Teilstück zwischen Lünener- und Erich-Ollenhauer-Straße übrig. Dieses wurde L 821n genannt, wobei das „n“ für „neu“ steht. 

Der geplante Bau der L 821n ist nun schon seit mehr als 20 Jahren Streitpunkt über die zukünftige Entwicklung Bergkamens. Die Befürworter des Projektes erwarten größere Entlastungseffekte für die beiden Hauptsammelstraßen in Oberaden und Weddinghofen, Jahnstraße und Schulstraße, die Gegner befürchten, dass weitere Flächen für unsinnige Straßenbauprojekte geopfert werden. Der Naherholungsraum zwischen Oberaden und Weddinghofen westlich des Hauptfriedhofs drohe zerstört zu werden. 

3.2    
Bürgerbeteiligung im Straßenplanungsverfahren

Im Straßenplanungsverfahren ist eine ganze Reihe der erforderlichen Planungsschritte bereits abgeschlossen, darunter auch die entsprechenden Bürgerbeteiligungsverfahren. Der Landesbetrieb Strassen Nordrhein-Westfalen wie auch das Planungsamt Bergkamen und Bürgermeister Roland Schäfer haben mich über die Planungsschritte allgemein und im speziellen bei der L 821n informiert. 

Planungsschritte

	Theoretisches Planungsverfahren


	Praktische Durchführung bei der 

L 821n



	Zunächst findet die Linienfindung durch ortsübliche Auslegung der Planung statt. Danach steht fest, welche Trasse gebaut werden soll. Diese Trasse wird dann detailliert geplant, und ein Entwurf der neuen Straße entsteht.


	Die Auslegung fand vom 10.6. bis 10.7.1996 gemäß Straßen- und Weggesetz des Landes Nordrhein Westfalen statt.

	Außer der technischen Planung sind auch die Belange von Mensch, Tier und Umwelt zu beachten und zu bewerten. Dieses erfolgt z.B. durch den landschaftspflegerischen Begleitplan, der den Eingriff in den Naturhaushalt bewertet und dafür Ausgleichsmaßnahmen vorsieht. 


	Es wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt und die Verkehrsbelastung  mehrfach gemessen.

	Wenn der Entwurf fertig gestellt und eine Vorabstimmung mit anderen Behörden (z.B. Wasser- und Landschaftsbehörden) erfolgt ist, wird das Planfeststellungsverfahren (gemäß Planfeststellungsrichtlinie und Verwaltungsverfahrensgesetz) eingeleitet.


	

	Die Planfeststellungsunterlagen (alle Planunterlagen, Erläuterungen,  Regelungen und Berechnungen zu dem neuen Straßenabschnitt) werden öffentlich ausgelegt.


	Die öffentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen fand vom 26.05. bis 25.06.2003 statt.

	Dann können alle Träger öffentlicher Belange (Stadt, Behörden, Versorgungsunternehmen etc.) und betroffene Bürger zu dem Plan Einwendungen erheben.
	Die Möglichkeit Einwendungen zu erheben bestand vom 26.05. bis  23.07.2003.

Hierzu sagte das Planungsamt der Stadt Bergkamen, dass im Planfeststellungsverfahren der L 821n  Einwendungen von Bürgerinitiativen genauso berücksichtigt wurden wie die von Einzelpersonen vorgebrachten. Sie sind als private bzw. teilweise als öffentliche Belange in die Abwägung einzubeziehen und gerecht und vollständig mit allen übrigen Belangen untereinander und gegeneinander abzuwägen. Sie werden a priori also genauso behandelt wie die zahlreichen eingereichten Unterschriften für die L 821n.

	Die Einwendungen werden vom Planaufsteller geprüft und beantwortet. Kommt es zu schwerwiegenden Einwendungen, so kann es zu Änderungen der Planung kommen.
	Der südliche Trassenverlauf wurde aufgrund von Einwendungen noch einmal geändert. Der Entwurf musste dafür technisch überarbeitet werden. Aber auch die Fachbeiträge, wie z.B. die Wassertechnik und der landschaftspflegerische Begleitplan, mussten der Änderung angepasst werden. 

	Sind die Änderungen sehr umfassend, dann muss die geänderte Planung (Deckblatt genannt) erneut öffentlich ausgelegt werden. Die Betroffenen können zu den Änderungen wiederum Einwendungen erheben. 
	Das Deckblatt soll innerhalb der 1. Jahreshälfte 2006 erneut öffentlich ausgelegt werden. 

Das Planungsamt Bergkamen betonte besonders, dass über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus sowohl vom Landesbetrieb Straßen NRW als auch seitens der Stadtverwaltung Bergkamen mehrere Informationsveranstaltungen mit interessierten Bürgern durchgeführt wurden, z.B. in der Kleingartenanlage Heidegraben und im Bergkamener Gymnasium.

Ende 2006 bis Anfang 2007 soll ein erneuter großer Erörterungstermin stattfinden. 

	Nach der Bearbeitung aller Einwendungen beantragt der Planaufsteller (Landesbetrieb Straßen NRW) den Erörterungstermin bei der Bezirksregierung, die den Termin  fest setzt. Alle, die Einwendungen im Planfeststellungsverfahren erhoben haben, können ihre Probleme - falls sie noch nicht ausgeräumt sind - noch einmal diskutieren. Die Bezirksregierung fertigt darüber eine Niederschrift  und anschließend den Planfeststellungsbeschluss  (bei Landesstraßen). Im Planfeststellungsbeschluss wird über alle strittigen Punkte entschieden. Der Beschluss wird den Einwendern bekannt gemacht. Sie können innerhalb von zwei Wochen Klage erheben. Andernfalls wird der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig. 
	Der Planfeststellungsbeschluss, der den offiziellen Abschluss der Planungen markiert, ist noch nicht vorhanden.





 
 

3.3   
Der Bürgerwille heute

3.3.1 Befürworter

Vor allem die Anwohner der Schul- und Kampstraße in Weddinghofen und der Jahnstraße in Oberaden sind für den Bau der L 821n, da sie sich wesentliche Entlastungen auf den Straßen „vor ihrer Haustür“ versprechen. Einer der Befürworter ist Gerd Miller, Anwohner der Kampstraße und Mitglied im Rat der Stadt Bergkamen für die CDU. Er stellte mir in einem Gespräch seine Position dar.

Für Gerd Miller ist der Hauptgrund für die L 821n der Verkehrslärm, der den Wohnwert mindert. Ab 5 Uhr morgens fahren LKWs durch Kamp- und Schulstraße. Seit 30 Jahren gibt es diesen LKW-Verkehr, der früher hauptsächlich durch die Zechen bedingt war, dort schon. Bereits Millers Eltern haben sich damals darüber beschwert.

Genau so lange, wie es den Verkehrslärm gibt, gibt es auch die politische Diskussion über den Bau der L 821n. Die damalige Landesregierung habe es in wirtschaftlich besseren Zeiten allerdings „verschlafen“, entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 

Gerd Miller sagt, dass es sich die CDU „auf die Fahne schreibt“, vor ca. 4 Jahren wieder „Bewegung in die Sache“ gebracht zu haben. In Verwaltung und Rat habe die CDU immer wieder auf die Notwendigkeit der L 821n aufmerksam gemacht. Dieses sei angenommen worden und habe auch beim Bürgermeister und der Verwaltung Signalwirkung gezeigt. Auch die Bürger habe die CDU mit dem Slogan „CDU an Ihrer Seite“ motiviert, sich für den Bau der Umgehungsstraße stark zu machen.

Die L 821n soll die Anwohner von Schul-, Kamp- und Jahnstraße von der dortigen Lärmbelästigung entlasten. Miller bezieht sich auf Prognosen, die besagen, dass sich durch die L 821n der Verkehr auf der Schulstraße um 60% und der auf der Jahnstraße um 40% reduzieren wird. Außerdem habe das Land Nordrhein-Westfalen statistisch ermittelt, dass bis zum Jahre 2015 der LKW-Verkehr sich verdoppeln und der PKW-Verkehr sich um 40% erhöhen wird. Damit stellt sich die Frage, wo der Verkehr fließen soll, wenn in Bergkamen keine neuen Straßen gebaut werden.

Ein weiterer Grund für die L 821n ist für Miller, dass heute gefährliche chemische Stoffe durch Weddinghofen und Oberaden transportiert werden.  Diese würden, wenn die   L 821n käme, nicht mehr durch ein derartig dicht bewohntes Gebiet gefahren werden. 

Millers Meinung nach wären durch den Bau der L 821n sehr viel weniger Menschen von Lärm und krebserregenden Stäuben und Gasen betroffen. Er schätzt, dass nur etwa 30 Menschen von der L 821n direkt betroffen wären und diese auch nur im weiteren Umfeld. Zudem würde sich durch die Lärmschutzwände, die an der L 821n gebaut werden sollen, der Lärm reduzieren.  Millers Schätzung nach sind dagegen an Schul-, Kamp- und Jahnstraße und im weiteren Umfeld ca. 5.000 Menschen betroffen.

Wenn Arbeitsplätze in Bergkamen angesiedelt werden sollen, muss auch die Verkehrsinfrastruktur vorhanden sein, so Gerd Miller. 

Auch ihm ist klar, dass durch die L 821n die Umwelt zerstört wird, aber er sagt, dass dafür auch Ausgleichsflächen geschaffen werden. Die Straße benötigt eine Fläche von 5,5 ha, während die Ausgleichsflächen 9,3 ha betragen. 

Einzige wirkliche Alternative zur L 821n sieht Miller in der von CDU und Grünen vorgeschlagenen Verkehrsspange über die Zechenbrache von Grimberg 3/4.

Auch der Weg über die Autobahn, über das Kamener Kreuz und die Abfahrt Rünthe wäre für ihn denkbar. Aber seiner Meinung nach wird der Verkehr damit nur verlegt und andere Bürger werden belastet, was „unfair“ ihnen gegenüber wäre.

Da verschiedene andere Varianten, wie Verkehrsführung, die Autobahn zu sperren usw.,  alle abgelehnt wurden, teils von der Kommunalpolitik, teils von der Landesregierung, müssen seiner Meinung nach nun mit der  L 821n endlich „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden, um den Bürgern zu helfen. 

Gerd Miller hofft für die Zukunft Verkehrsminister Oliver Wittke zu überzeugen, dass die L 821n „in der Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt wird“. Miller ist diesbezüglich optimistisch, da es nun erstmals, seit die L 821n in Planung ist, eine CDU-Landesregierung gibt.

3.3.2 Gegner

Gegen den Bau der L 821n sind vor allem viele Oberadener Bürger, die insbesondere die Lärm- und Abgasbelastung und die Umweltzerstörung fürchten. Um gegen die L 821n zu kämpfen, haben sie die Bürgerinitiative „L 821nein“ gegründet, deren Vorsitzender Gerd Dastig mir die Argumente der Gegner erläutert hat.

Durch Lärm- und Abgase geschädigt würden nach Aussage der Initiative „L 821nein“ mehr als 3.500 Bewohner der Straßen Im Kreiloh, Pantenweg, In der Schlenke, Helmstedter Straße, Celler Straße, Heideweg, Oberadener Heide, Buchweizenkamp, dem östlichen Bereich der Erich Ollenhauer Straße, Dorndelle, Im Kattros und dem nördlichen Bereich der Jahnstraße, während nur eine Lärmentlastung von zusammen 1.000 Bewohnern der Jahn- und Schulstraße erreicht würde.

Die L 821n soll durch ein Naherholungs- und Landschaftsschutzgebiet verlaufen. Daher fürchten die Gegner die Zerstörung der Natur, denn die L 821n soll einen beträchtlichen Flächenverbrauch haben:

Straßenbreite: 




11 Meter

Länge: 




1,84 Kilometer

Straßenhöhe über Gelände: 


1,5 Meter

Höhe der 2 Brücken:



jeweils 5 Meter

Durchmesser der 3 Kreisverkehre: 

jeweils 40 Meter

Auch fürchten die Mitglieder der Initiative, dass viel Geld in einen unnötigen Straßenbau fließen soll. Die veranschlagten Kosten für das Land Nordrhein-Westfalen betragen mindestens 12,5 Millionen Euro, was bedeutet, dass der Kilometerpreis bei rund 6,8 Millionen Euro liegt.

Von der Initiative wird zudem beklagt, dass Gutachten über die Notwendigkeit und Umweltverträglichkeit der Straße inzwischen mehr als 10 Jahre alt sind. Damals wurde eine Entlastung von jeweils 4.000 Fahrzeugen pro Tag auf der Jahn- und der Schulstraße prognostiziert. Ihrer Meinung nach entspricht das den heutigen Gegebenheiten überhaupt nicht mehr, da z.B. drei Zechen mit zusammen ca. 12.000 Beschäftigten mittlerweile geschlossen wurden und auch bei Schering einige Hundert Arbeitsplätze abgebaut wurden. 

Die Initiative führt zudem das von einer Verkehrs- und Verträglichkeitsuntersuchung der Universität Dortmund, die 1996 im Auftrag der Grüne/GAL-Fraktion durchgeführt wurde, bestätigte Argument an, dass die L 821n keine große Entlastung für Schul- und Jahnstraße bringen würde.

Der Verkehr auf der Jahnstraße ist vor allem Ziel- und Quellverkehr (rund 70%). Das bedeutet, dass die Menschen, die dort mit ihrem PKW fahren, durch diese Straßen müssen, um zu ihrem Ziel, z.B. ihrer Wohnung, zu gelangen. Dieser Ziel- und Quellverkehr ändert sich durch den Bau noch so vieler Straßen nicht. Außerdem sucht der Mensch in der Regel den kürzesten Weg und die Nutzung der L 821n würde für viele einen Umweg bedeuten. 

In der Untersuchung der Universität Dortmund heißt es ausdrücklich, dass die L 821n nicht die prognostizierte Entlastungswirkung für die Jahnstraße entfalten könne und nur dazu führt, dass die Siedlungsflächen entlang der Jahnstraße in Zukunft von zwei Seiten her mit Lärm- und Schadstoffimmissionen belastet werden.

Auch der Schulstraße, die sehr viel stärker von Durchgangsverkehr frequentiert ist (ca. 55%), bringt die L 821n keine spürbare Entlastung. Bei dem Durchgangsverkehr handelt es sich vor allem um Pendlerverkehr, der die Schul-, Kamp- und Buckenstraße als direkte Verbindung zur A 2 nutzt. Da die L 821n zu weit westlich liegt, würde sie auf dem Weg zur Autobahn nicht genutzt. Außerdem kommen als Entstehungsgebiet für den Durchgangsverkehr weitere Bergkamener Siedlungsgebiete östlich des Kreuzungsbereiches Schulstraße/Kleiweg in Frage.

Die Gegner der L 821n sagen, dass sie die Anwohner von Jahn- und Schulstraße verstehen. Ihre Geduld wurde in den letzten Jahren nicht nur bezüglich des Verkehrslärms sondern auch in Bezug auf die Versprechungen der Politiker auf die Probe gestellt. Dabei wurde der Bau der L 821n als Lösung aller Probleme dargestellt, aber die Gegner der L 821n meinen, dass „näher liegende Lösungen“, wie z.B. die Sperrung der Straßen für LKW oder ein Verkehrsleitsystem, das den Schwerlastverkehr von den Autobahnen auf geeignetere Straßen führen soll, bislang nicht geprüft wurden. Diese Maßnahmen wären sehr kostengünstig, ließen sich schnell umsetzen und trügen auf jeden Fall zur Entlastung bei. Sie sollten zumindest auf ihre Machbarkeit geprüft werden, allein schon wegen der angespannten finanziellen Situation. Auch die Autoren der Dortmunder Studie raten dazu Alternativüberlegungen, die kurzfristig umzusetzen sind, dringend zu untersuchen.

Unterstützung erhält die Initiative auch vom Regionalverband Ruhr (RVR), der seinerseits nicht verstehen kann, warum erst Geld für die Kuhbach-/Heidegraben-Renaturierung ausgegeben wurde, die dann durch die L 821n wieder zerstört wird.

3.4  
Alternative Vorschläge

Als Alternative zur L 821n wird in der Verkehrs- und Verträglichkeitsstudie der Universität Dortmund, wie auch von Gerd Miller, die Straßenführung über die Zechenbrache von Grimberg 3/4 genannt. Diese soll vom Kreuzungsbereich Kleiweg/Schulstraße über das ehemalige Zechengelände bis zur Straße „Am Hauptfriedhof“ verlaufen. Im weiteren Verlauf soll sie über die Goekenheide an die B 61 angeschlossen werden. Vorteile dieser Variante sind, dass über die Trassenführung der gesamte Durchgangsverkehr von Schul- und Kampstraße abgewickelt werden kann, was eine maximale Entlastung für diese beiden Straßen bedeutet. Auch der Schwerlastverkehr und wesentliche Teile des Durchgangsverkehrs der Jahnstraße können über diese Umgehungsstraße geführt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der überwiegende Teil der Trassenführung bereits vorhanden ist. Lediglich ein Teilstück von 375 Metern müsste neu gebaut werden, während die anderen Bereiche nur ausgebaut werden müssten. Diese Straße ist umweltverträglicher als die L 821n, da sie über größtenteils irreversibel geschädigte Standorte (Zechenbrache, Aufschüttungen) verläuft. Auch sind die von der Trassenführung in Anspruch genommenen Straßen fast anliegerfrei, und die Realisierung kann im Vergleich zur L 821n sehr viel schneller erfolgen. Negativ ist allerdings, dass der Verkehr nur verlegt, nicht vermieden wird. Dieses wäre allerdings bei der L 821n auch der Fall.

3.5
Ausblick

Wie wird es nun weiter gehen mit der L 821n? Es wird zwar schon jahrelang über sie diskutiert, wichtige Planungsschritte sind schon abgeschlossen, doch ob sie wirklich jemals kommt, weiß niemand. Gegner und Befürworter engagieren sich nach wie vor für ihre jeweiligen Belange. Doch inwiefern wird das Engagement der Bürger von der Politik geschätzt, und was können die Bürger überhaupt bewirken?

Elke Middendorf, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion Bergkamen, sagt beispielsweise: „Wir stellen immer wieder fest, dass Bürgerinitiativen leider oft sehr spät, nämlich wenn die eigene Betroffenheit deutlich wird, reagieren“.
 

Und Harald Sparringa, Vorsitzender der Grüne/GAL-Fraktion in Bergkamen meint: „Der Einfluss solcher Initiativen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch wenn [...] Erfolge nicht erkennbar sind, bewirken sie doch eine Verhaltensänderung bei den Genehmigungsbehörden. Sie befürchten Widersprüche, auch juristischer Art, und prüfen im Rahmen des Genehmigungsverfahren alle Aspekte noch sorgfältiger“.

Doch wie sollen die Bürger früher reagieren, wenn sie nicht die Möglichkeit dazu haben, weil Politik und Verwaltung nicht ausreichend über zukünftige Planungen informieren? Die politischen Verantwortlichen sollten, wenn sie wie Elke Middendorf von den Bürgern früheres Engagement fordern, auch etwas dafür tun. Es sollten nicht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligungsmethoden angewandt werden, sondern auch darüber hinaus sollten Bürgerinnen und Bürger animiert werden sich einzusetzen. Dieses hat dann sicherlich auch den positiven Nebeneffekt, dass die Politikverdrossenheit abnimmt. Denn, wie der Vorsitzende der BergAUF-Fraktion im Rat der Stadt Bergkamen, Werner Engelhardt, sagt: „Es ist nicht damit getan, alle vier oder fünf Jahre ein Kreuzchen bei irgendeiner Partei zu machen, die dann nach der Wahl ohnehin an nichts mehr gebunden ist, was sie vorher versprochen hat“.

Doch ist Einmischung wirklich erwünscht? Sind Politik und Verwaltung überhaupt bereit einen Vorschlag, der von außerhalb, also von den Bürgerinnen und Bürgern kommt, aufzugreifen? Die vorgestellte Alternative zur L 821n über das ehemalige Grimberggelände könnte eine realistische Möglichkeit sein, die Verkehrsprobleme in Oberaden und Weddinghofen zu lösen, ohne wertvolle Freiflächen zu zerstören. Die Zukunft wird zeigen, ob das bedacht oder ob nach dem Motto verfahren wird: „Diese Umgehungsstraße muss gebaut werden, und sie wird gebaut“!


4 Schlussbetrachtung

Inwieweit wird der Bürgerwille nun tatsächlich berücksichtigt? Gibt es eine „wirkliche“ Bürgerbeteiligung?

Meiner Meinung nach gibt es sie nicht. Es gibt zwar viele Möglichkeiten für die Bürger sich einzumischen, wie z.B. Anhörung und Erörterung, Petition und Bürgerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid, und es ist auch zu begrüßen, dass diese bei einigen Planungen gesetzlich vorgeschrieben sind, aber doch bleibt die Bürgerbeteiligung meistens sehr theoretisch. Ankündigungen für öffentliche Auslegungen werden so unauffällig platziert, dass niemand sie bemerkt, und artikulationsschwache Gruppen bringen ihre Meinung bei Anhörungen oder Erörterungen nicht vor. „Wer Bürgerbeteiligung ernst meint, muss sich mehr Mühe machen und nach Wegen suchen, gerade auch solche ‚politikabstinenten’  Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die bisher nur unzureichend beteiligt worden sind“.

Besonders Menschen aus sozial schwächeren Schichten werden nicht ausreichend beteiligt. „Das ist nicht nur auf die verminderte politischen Artikulations- und Durchsetzungsmöglichkeiten der in den Armutsquartieren wohnenden Menschen zurückzuführen, sondern hat auch etwas zu tun mit fehlender oder falscher Problemwahrnehmung auf Seiten von Politik und Verwaltung. Nicht zuletzt entstammen deren Protagonisten meist ganz anderen gesellschaftlichen Schichten, auch leben sie eher in den prosperierenden Stadtbereichen“.

Damit es die „wirkliche“ Bürgerbeteiligung von allen Bürgern gibt, muss also noch viel geschehen. Vor allem müssen die Politiker die Bürgerinnen und Bürger besser und insbesondere rechtzeitiger informieren. 

Bei einer Veranstaltung der Grünen Arbeitsgemeinschaft Demokratie und Recht mit dem Thema „Mitmachen - und wie?! Perspektiven der Bürgerbeteiligung in Bochum“, die ich besucht habe, erzählten viele Teilnehmer davon, dass sie nicht rechtzeitig informiert wurden, um etwas zu tun und sich zu beteiligen. Sicherlich sind dies keine Einzelfälle.

„Viel mehr Bürgerinnen und Bürger würden sich engagieren, wenn es mehr sinnvolle Gelegenheiten dazu gäbe. Wenn Bürgerbeteiligung nicht klappt, liegt es meistens nicht an den Bürgerinnen und Bürgern, sondern an den angewandten - oder eben leider nicht angewandten - Methoden“.

Mehr Bürgerbeteiligung ist nicht einfach nur „demokratischer“, sie kann auch helfen rechtzeitig negative Planungsfolgen zu erkennen und den Horizont der Planer um humane Gesichtspunkte und neue Lösungsideen zu erweitern. „Sie ist mit anderen Worten eine wertvolle Ressource, die aber zumeist nur unzureichend genutzt wird“.

Andererseits kann man auch nicht nur die Politik verantwortlich machen, denn es gibt seit langem einen Trend zum Rückzug ins Private. Oft sind auch rein egoistische Interessen die Motivation für örtliche Bürgerinitiativen. Man will den Verkehr nicht „vor der Haustür“ haben. Oder diejenigen, die selbst im Neubaugebiet am Ortsrand gebaut haben, wehren sich dann gegen die Ausweisung weiterer Baugebiete vor ihrer Siedlung. Viele Bürger werden eben nur bei direkter Betroffenheit politisch aktiv.

So müssen sowohl Politik als auch die Bürgerinnen und Bürger selbst noch etwas dafür tun, damit die Bürgerbeteiligung zur Beteiligung aller wird und es uns nicht ergeht wie bei Douglas Adams:

„Bewohner der Erde, bitte herhören“, sagte eine Stimme, [...]

„Hier spricht Protestnik Vogon Jeltz vom Galaktischen Hyperraum-Planungsrat“, fuhr die Stimme fort. „Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen der Galaxis den Bau einer Hyperraum-Expressroute durch Ihr Sternensystem vor, und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird nur etwas weniger als zwei Ihrer Erdenminuten in Anspruch nehmen. Danke.“[...]

„Es gibt überhaupt keinen Grund dermaßen überrascht zu tun. Alle Planungsentwürfe und Zerstörungsanleitungen haben fünfzig Ihrer Erdenjahre lang in Ihrem zuständigen Planungsamt auf Alpha Centauri ausgelegen. Sie hatten also viel Zeit, formell Beschwerde einzulegen, aber jetzt ist es viel zu spät, so ein Gewese darum zu machen.“ [...]

„Was soll das heißen, Sie sind niemals auf Alpha Centauri gewesen? Ja du meine Güte, ihr Erdlinge, das ist doch nur vier Lichtjahre von hier. Tut mir leid, aber wenn Sie sich nicht einmal um Ihre ureigensten Angelegenheiten kümmern, ist das wirklich Ihr Problem....“ 

Anhang
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Geplante L 821n (Skizze der Bürgerinitiative „L 821nein“)
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Städteverlag: Stadtplan Bergkamen
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